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Vorlage – zur Kenntnisnahme – 
 
 
Entscheidung über die Zulässigkeit des Volksbegehrens  
zur vorzeitigen Beendigung der 15. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
 
 
 
 
Der Senat legt nachstehende Vorlage dem Abgeordnetenhaus zur 
Besprechung vor: 

 
 

1. Die Trägerin des Volksbegehrens hat am 3. Dezember 2004 
der Senatsverwaltung für Inneres einen Antrag auf Zulassung 
eines Volksbegehrens auf vorzeitige Beendigung der Wahlpe-
riode des Abgeordnetenhauses und nach eigenen Angaben 
54.734 Unterschriftsbögen übergeben. 

 
2. a)  Die Senatsverwaltung für Inneres hat nach § 17 des Ge-

setzes über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksent-
scheid vom 11. Juni 1997 (GVBl. S. 304) – Gesetz – die 
Zulässigkeitsvoraussetzungen geprüft und festgestellt, 
dass die folgende Anforderungen erfüllt sind: 

- Das Volksbegehren ist auf die vorzeitige Beendigung der 
Wahlperiode des Abgeordnetenhauses gerichtet (§ 11 
Abs. 2 des Gesetzes). 

- Die Trägerin des Volksbegehrens ist eine Personenverei-
nigung nach § 13 des Gesetzes - es handelt sich um die 
Gewerkschaft der Polizei, Landesverband Berlin, Kur-
fürstenstraße 112, 10787 Berlin -, 

- Die Trägerin des Volksbegehrens hat fünf Vertrauensper-
sonen zu den Vertretern des Volksbegehrens bestimmt; 
diese sind in dem Antrag mit Namen und Wohnsitz aufge-
führt (§ 16 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Gesetzes). 

 
b)   Die Senatsverwaltung für Inneres musste indessen feststel-

len, dass dem Antrag die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Alterna-
tive 2 des Gesetzes erforderliche Anzahl von mindestens 
50.000 gültigen Unterstützungsunterschriften der im Zeit-
punkt der Unterzeichnung zum Abgeordnetenhaus von 
Berlin Wahlberechtigten nicht beigefügt war. 
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Dies haben die Bezirksämter festgestellt, die 
zwischen dem 6. und dem 20. Dezember 2004 die 
Unterstützungsunterschriften nach § 17 Abs. 3 des 
Gesetzes überprüft haben. 

Zu dem von den Bezirksämtern ermittelten Zah-
lenwerk wird auf die beigefügte Tabelle verwiesen 
(Anlage). Die Nachzählung durch die Bezirke ergab 
anstelle der von der Trägerin behaupteten 54.734 
Unterschriften nur eine Zahl von 52.746 Unterschrif-
ten, von denen 6.460 nach der Prüfung durch die 
Bezirke ungültig sind.  

 
3. Als Ergebnis der Überprüfung stellt der Senat 

fest: 
 

Das Volksbegehren zur vorzeitigen Beendigung 
der 15. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von 
Berlin wird nicht zugelassen. 

4. Auf die folgenden Anlagen wird verwiesen: 
 

a) Antrag auf Volksbegehren zur vorzeitigen Be-
endigung der 15. Wahlperiode des Abgeordne-
tenhauses von Berlin  

b) Muster eines Unterschriftsbogens der Trägerin 
des Volksbegehrens 

c)  Tabelle mit dem Ergebnis der Prüfung der Un-
terstützungsunterschriften 
 

Berlin, den 18. Januar 2005 
 

Der Senat von Berlin 
 

Klaus   W o w e r  e i t       Dr.  K ö r t i n g 
     Reg. Bürgermeister       Senator für Inneres 
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Anlage
zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus

20. Dezember 2004
9027  1109

Volksbegehren zur vorzeitigen Beendigung 
der 15. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses

Überprüfung der Unterstützungsunterschriften 

Am 6. Dezember 2004 an die Mitteilungen  der Bezirke 
Bezirke übermittelte Bögen bis 20. Dezember 2004

Bezirk ungültig gültig 

Mitte 4.439 620 3.819

Friedrichshain-Kreuzberg 4.276 786 3.490

Pankow 4.481 626 3.855

Charlottenburg-Wilmersdorf 4.421 342 4.079

Spandau 4.370 532 3.838

Steglitz-Zehlendorf 4.422 555 3.867

Tempelhof-Schöneberg 4.317 381 3.936

Neukölln 4.545 533 4.012

Treptow-Köpenick 4.144 449 3.695

Marzahn-Hellersdorf 4.458 644 3.814

Lichtenberg 4.373 472 3.901

Reinickendorf 4.500 520 3.980

   insgesamt 52.746 6.460 46.286

Ungültigkeitsquote 3.714
12,25 %   weniger als 50.000


